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I. 
Allgemeines

Die „Handlungshilfe für das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA bei der 
Planung von Straßenbaustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr (Ausgabe 
2020)“ wurde vom Forschungsnehmer „Karlsruher Institut für Technologie, Institut 
für Straßen- und Eisenbahnwesen“ erstellt und im Betreuerkreis einvernehmlich 
verabschie det. Dieser bestand aus Vertretern von Straßenbau- und Verkehrs-
verwaltungen der Länder und Kommunen, des Arbeitsschutzes und der Bauwirt-
schaft. Der Betreuerkreis wurde durch Vertreter des BMVI und des BMAS bei sei-
ner Arbeit begleitet. Auf Seiten des Arbeitsschutzes hat der Länderausschuss für 
Arbeitsschutz und Sicherheitstech nik (LASI) als das für Fragen des Arbeitsschut-
zes zustän dige Fachgremium der Arbeits- und Sozialministerkonfe renz (ASMK) 
der Handlungshilfe zugestimmt. 

Die Handlungshilfe nimmt Bezug auf die im Dezember 2018 vom BMAS im  
gemeinsamen Ministerialblatt (GMBI. 2018, S. 1160) bekanntgegebenen Arbeits-
stättenregel (ASR) A5.2.

Ziel der Handlungshilfe ist es, die Regelungen der ASR A5.2 im Zusammenwir-
ken mit den „Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen“ (RSA) 
nicht nur zu erläutern, sondern für mögliche kritische Grenzfälle allen Beteiligten 



Lösungsvorschläge unter Anwendung der ASR A5.2 Kapitel 4.3 Absätze (3) und 
(4) aufzuzeigen, mit denen die größtmögliche Sicherheit für die Beschäftigten auf 
Straßenbaustellen und für die Verkehrsteilnehmer gleichermaßen gewährleistet 
werden kann. 

Im Interesse eines bundesweit einheitlichen Vorgehens soll die Handlungs-
hilfe bereits in der Planungsphase beim Zusammenwirken von Straßenbau-,  
Verkehrsverwaltungen und Arbeitsschutz sowie in der Ausführungsphase als 
auch Baudurchführung als Arbeitshilfe genutzt werden, insbesondere auch hin-
sichtlich der Zusammenarbeit mit den Auftragnehmern (Arbeitgeber/Bauwirt-
schaft). Betreffend der Entwicklung und Erprobung von technischen Innovationen 
im Rahmen abgestimmter Pilotversuche in der Praxis sei an dieser Stelle darauf 
hingewiesen, stets eine Beteiligung des Arbeitsschutzes sicherzustellen. 

Mit Bezugsschreiben vom 26. 6. 2019 hatte ich Ihnen den Entwurf der „Hand-
lungshilfe für das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA bei der Planung von 
Straßenbaustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr“ (Stand Juni 2019) mit 
der Bitte um fachliche Stellungnahme übersandt. Die eingegangenen Stellung-
nahmen sind in der vorliegenden Handlungshilfe (Ausgabe 2020) soweit wie mög-
lich berücksichtigt.

Bei Baustellen an Bundesfernstraßen bitte ich Sie, alle Möglichkeiten zu nutzen, 
den Verkehrsfluss z. B. durch Wechselverkehrszeichen zu gewährleisten. Darü-
ber hin aus bitte ich Sie, technische Innovationen bei Bauverfah ren, Arbeitsmitteln 
und Baumaschinen mit dem Ziel voranzutreiben, dass sich Arbeiter auf Baustellen 
möglichst nicht mehr im Grenzbereich zum Verkehr aufhalten müssen. Diese sind 
im Rahmen auch mit dem Arbeitsschutz abgestimmter Pilotversuche gemeinsam 
mit allen Betei ligten in der Praxis zu erproben.

II. 

Ich gebe die „Handlungshilfe für das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA 
bei der Planung von Straßenbaustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr 
(Ausgabe 2020)“ hiermit als Arbeitshilfe bekannt und bitte Sie, diese im Bereich 
der Bundesfernstraßen anzuwenden.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich, die Handlungshilfe 
auch für die in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Straßen einzuführen und 
damit die Anwendung der Handlungshilfe auch im Bereich der Landes-, Kreis-
und Gemeindestraßen sicherzustellen. Die Obersten Straßenbaubehörden der 
Länder und die Auto bahn GmbH des Bundes bitte ich, mir eine Kopie von lhrem 
Einführungserlass bis zum 31. 8. 2021 zu übersen den und mir über Ihre Erfah-
rungen mit der Anwendung der Handlungshilfe bis zum 31.12. 2022 zu berichten. 

Die „Handlungshilfe für das Zusammenwirken von ASR A5.2 und RSA bei der 
Planung von Straßenbaustellen im Grenzbereich zum Straßenverkehr (Ausgabe 
2020)“ kann auf der Homepage der BASt unter folgendem Link heruntergeladen 
werden: 
https://www.bast.de/Handlungshilfe 
Dieses Schreiben ist mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales abge-
stimmt.

Im Auftrag
Birgitta Worringen 




